
Verkauf und Lieferung von 

Maschinen und Ersatzteilen erfolgt zu folgenden 

Bedingungen: 

1. 

Gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises. Erlischt das Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt 
vereinbart, dass das Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilgemäß 
(Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Verkäufer verwahrt das (Mit-) Eigentum 
des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-) Eigentum zusteht, wird im 
folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet. 

2. 

Der Käufer ist nur berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
veräußern oder zu verarbeiten, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt 
der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der 
Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für 
dessen Rechnung im eigenen Nameneinzuziehen, wobei diese Einziehungsermächtigung 
widerrufen werden kann, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachkommt. 

3. 

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des 
Verkäufers hingewiesen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt 
der Käufer. Bei Zahlungsverzug des Käufers sowohl hinsichtlich der Kaufpreisforderung als 
auch der Werklohnforderung bei Werkslieferungsverträgen ist der Verkäufer berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers 
gegen Dritte zu verlangen. 
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